
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    
  AUSBILDUNG   

    
 1987 -1990  Ausbildung zum Industriekaufmann, Ruhrkohle AG, Essen   

  

1991 -1995  

Studium der Betriebswirtschaft an der Verwaltungs -  und 

Wirtschaftsakademie, Essen (berufsbegleitend)  

 

    
  BERUFLICHE STATIONEN   

      

1990 -1996  

Verschiedene Funktionen im Personalwesen, RAG Umwelt GmbH,  

Bottrop  

 

 1997 -1999  Projektleiter SAP, RAG Umwelt GmbH, Bottrop   

  

2000 -2004  

Vorsitzender verschiedener Arbeitnehmervertretungen,  

RAG Umwelt GmbH (Ecosoil GmbH), Bottrop  

 

 2004 -2006  Koordinator Konzernarbeitsmarkt, RAG Aktiengesellschaft, Essen   

  

 

2006 -2012  

Mitglied und Vorsitzender des Betriebsrates Corporate Center  

sowie Mitglied verschiedener Arbeitnehmervertretungen,  

Evonik Industries AG, Essen  

 

  

 

Seit  2012  

Stellvertretender Vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrates Essen  

Campus und Mitglied verschiedener Arbeitnehmervertretungen,  

Evonik Industries AG, Essen  

 

  

07/2017 -

11/2017  

Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates und  

Vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrates Essen Campus der  

Evonik Industries AG, Essen  

 

 11/2017 -

07/2025  

Vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrates Essen Campus der  

Evonik Industries AG, Essen  

 

 11/2017 -  

11/2025  

Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates , Evonik Industries AG, Essen   

  

2020 -2025  

V orsitzender der Arbeitsgemeinschaft der B etriebsräte in der  

R A G -Stiftung 

 

  

Seit 11/2025  

M itglied des Betriebsrates des G emeinschaftsbetriebs Essen Campus, 

Evonik Industries AG, Essen  

 

    
  

Martin Albers  

Mitglied des Betriebsrates des Gemeinschaftsbetriebs Essen Campus  

Mitglied des Aufsichtsrates der Evonik Industries AG seit 10/2015;  

gewählt bis 202 8 

 

27. März 1966 in Recklinghausen geboren  

Nationalität: deutsch  



 
 
 
 
 
 
 

  MITGLIEDSCHAFTEN   

    
 a)  ./.   

 b)  Kuratorium der RAG -Stiftung   

    
    

    

 

a) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten  

b)  Mitgliedschaft in anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG  


